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Regeste

Regeste Art. 18 Abs. 1 UVG; Art. 50 Abs. 1 und Art. 53 Abs. 2 ATSG. Voraussetzungen
der Wiedererwägung einer gestützt auf einen Vergleich verfügten UVG-Invalidenrente (E.
2).

Regeste Art. 18 al. 1 LAA; art. 50 al. 1 et art. 53 al. 2 LPGA. Conditions d'une
reconsidération d'une décision de rente d'invalidité LAA qui repose sur une transaction
(consid. 2).

Regesto Art. 18 cpv. 1 LAINF; art. 50 cpv. 1 e art. 53 cpv. 2 LPGA. Presupposti del
riesame di una decisione di rendita d'invalidità LAINF che poggia su una transazione
(consid. 2).

Erwägungen

E. 2.1
Gemäss einem allgemeinen Grundsatz des Sozialversicherungsrechts kann die Verwaltung
auf formell rechtskräftige Verfügungen BGE 138 V 147 S. 149 oder Einspracheentscheide,
die nicht Gegenstand materieller richterlicher Beurteilung gebildet haben, zurückkommen,
wenn sie zweifellos unrichtig sind und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung
ist ( Art. 53 Abs. 2 ATSG [SR 830.1]; BGE 133 V 50 E. 4.1 S. 52). Bei der Prüfung der
Voraussetzungen einer Wiedererwägung ist die Rechtslage im Zeitpunkt des
Verfügungserlasses massgeblich unter Berücksichtigung der damals bestandenen
Rechtspraxis (vgl. BGE 125 V 383 E. 3 S. 389; BGE 119 V 475 E. 1b/cc S. 479; SVR 2009
UV Nr. 6 S. 21, U 5/07 E. 5.3.1).

E. 2.2
Im vorliegenden Fall ist das Erfordernis der erheblichen Bedeutung einer Berichtigung
unbestrittenermassen erfüllt. Streitig und zu prüfen sind die Voraussetzungen für den
Widerruf eines Vergleichs.

E. 2.3
Rechtsprechungsgemäss kann ein Vergleich grundsätzlich ebenso in Wiedererwägung
gezogen werden wie eine Verfügung. Es sind jedoch im Rahmen von Art. 53 Abs. 2 ATSG
höhere Anforderungen zu stellen, um dem Vergleichscharakter Rechnung zu tragen (SVR
2006 UV Nr. 17 S. 60, U 378/05 E. 4.5 mit Hinweisen; Urteile 8C_609/2010 vom 22. März
2011 E. 2.1 und 2.2 sowie 8C_495/2008 vom 11. März 2009 E. 3.3; vgl. auch UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2. Aufl. 2009, N. 15 zu Art. 50 und N. 29 zu Art. 53 ATSG ).

E. 2.4



Die Wiedererwägung ist somit zulässig, wenn der Vergleich zweifellos unrichtig war; das
heisst, sie hängt entscheidend davon ab, was Gegenstand eines Vergleichs sein kann. Ein
(öffentlich-rechtlicher) Vertrag bzw. Vergleich hat das Legalitätsprinzip zu beachten; es
darf demnach keine vom Gesetzesrecht abweichende Regelung getroffen werden (vgl.
erwähntes Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts U 378/05 vom 10. Mai 2006 E. 4.3 mit
Hinweisen). Mit dieser Feststellung ist indessen noch wenig gewonnen; weit mehr fragt
sich, was eine vom Gesetz abweichende Regelung ist. Die Befugnis zum Abschluss eines
Vergleichs ermächtigt die Behörde nicht, bewusst eine gesetzwidrige Vereinbarung zu
schliessen, also von einer von ihr als richtig erkannten Gesetzesanwendung im Sinne eines
Kompromisses abzuweichen. Ist der Vergleich im Gesetzesrecht zugelassen, so wird aber
damit den Parteien bei ungewisser Sach- oder Rechtslage die Befugnis eingeräumt, ein
Rechtsverhältnis vertraglich zu ordnen, um die bestehende Rechtsunsicherheit zu
beseitigen. Dabei und damit wird in Kauf genommen, dass der Vergleichsinhalt von der
Regelung des Rechtsverhältnisses BGE 138 V 147 S. 150 abweicht, zu der es bei
umfassender Klärung des Sachverhalts und der Rechtslage allenfalls gekommen wäre . Ein
Vergleich ist somit zulässig, soweit der Verwaltung ein Ermessensspielraumzukommtsowie
zur Beseitigung rechtlicher und/oder tatsächlicher Unklarheiten (AUGUST MÄCHLER,
Vertrag und Verwaltungsrechtspflege, 2005, § 12 Rz. 54;
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz.
1078 und 1083; FRANK KLEIN, Die Rechtsfolgen des fehlerhaften verwaltungsrechtlichen
Vertrags, 2003, S. 76 f. und 107). Soweit aus dem erwähnten Urteil U 378/05 E. 4.3 wegen
des dortigen Hinweises auf eine andere Lehrmeinung (ULRICH CAVELTI, Gütliche
Verständigung vor Instanzen der Verwaltungsrechtspflege, AJP 1995 S. 175 ff., 176 f.) - ein
Vergleich ist nach dieser Auffassung nur in den Fällen möglich, bei denen es um die
Beseitigung einer Ungewissheit im Sachverhalt geht, nicht aber bei Unklarheit im
Rechtlichen- etwas anderes abgeleitet werden könnte, ist dies zu präzisieren. Der
Mechanismus der Interessenabwägung ist somit bei der Wiedererwägung eines Vergleichs
bzw. einer Verfügung der gleiche; Unterschiede ergeben sich jedoch bei der Gewichtung,
namentlich des Schutzes des berechtigten Vertrauens in den Bestand, der tendenzmässig
beim Vergleich stärker als bei der Verfügung ausfällt (vgl. MÄCHLER, a.a.O., § 11 Rz.
110 ff. und 115 sowie § 12 Rz. 57).

E. 2.5
Art. 50 Abs. 1 ATSG ermächtigt die Behörden ausdrücklich zur vergleichsweisen
Erledigung von Leistungsstreitigkeiten (vgl. auch BGE 135 V 65 E. 1.2 S. 67). Die obigen
Grundsätze sind somit anwendbar.

E. 3.1
Aus der internen Aktennotiz der Elvia über das telefonische Vergleichsgespräch vom 18.
Mai 1998 und aus der darauf gestützten Verfügung vom 19. Mai 1998 ist nicht ersichtlich,
welches auf Seiten des Versicherers die massgeblichen Motive waren, einer Rente aufgrund
eines Invaliditätsgrades von 80 % zuzustimmen. Welche Überlegungen eine Rolle gespielt
haben könnten, lässt sich allenfalls aus dem im Vorfeld geführten Schriftenwechsel
ableiten. Die fehlende Begründung und Nachvollziehbarkeit der Entscheidung kann aber
nicht der Beschwerdeführerin zum Nachteil gereichen. Dies trifft insbesondere zu auf den
Einwand der Beschwerdegegnerin, es sei kein Einkommensvergleich vorgenommen
worden, zumal auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass entsprechende Überlegungen
gemacht, aber nicht schriftlich festgehalten wurden. BGE 138 V 147 S. 151



E. 3.2
Der Vergleich beseitigte vorerst eine Unsicherheit in rechtlicher Hinsicht bezüglich der
Adäquanz.

E. 3.2.1
Jedes der sog. Adäquanzkriterien wie auch die Einstufung des Unfalls als
leicht/mittelschwer/schwer und die Frage, ob die mit BGE 115 V 133 begründete Praxis zu
psychischen Fehlentwicklungen (sog. Psycho-Praxis) oder die mit BGE 117 V 359
begründete (zwischenzeitlich mit BGE 134 V 109 präzisierte) sog. Schleudertrauma-Praxis
anzuwenden ist, eröffnet einen Beurteilungsspielraum (erwähntes Urteil U 5/07 E. 5.3.2 und
Urteil 8C_290/2010 vom 21. September 2010 E. 3). Die mit der Adäquanzbeurteilung
zusammenhängende Unsicherheit war umso grösser, als im Jahr 1998 (Zeitpunkt des
Vergleichsabschlusses) noch keine langjährige, gefestigte Rechtsprechung zur
Schleudertrauma-Praxis bestand. So wurden hiezu zwischen 1991 ( BGE 117 V 359 ) und
1998 letztinstanzlich rund zwanzig Fälle jährlich entschieden (gegenüber rund 100-150 pro
Jahr seit 1998). Amtlich publiziert wurden sodann im Zeitraum bis zum
Vergleichsabschluss weniger als zehn Urteile.

E. 3.2.2
Die Vorinstanz nahm an, die Elvia hätte aufgrund der Dominanz psychischer Beschwerden
die Psycho-Praxis und nicht die sog. Schleudertrauma-Praxis (im Vergleichszeitpunkt: BGE
117 V 359 ) anwenden müssen. Gestützt auf diese wären die Adäquanzkriterien zu
verneinen gewesen (nicht publ. E. 1.1). Die Anwendung der Psycho-Praxis auch bei
Schleudertraumafällen, in welchen die zum typischen Beschwerdebild eines
Schleudertraumas gehörenden Beeinträchtigungen zwar teilweise gegeben sind, im
Vergleich zur ausgeprägten psychischen Problematik aber ganz in den Hintergrund treten,
war im Vergleichszeitpunkt bereits bekannt ( BGE 123 V 98 ; RKUV 1995 S. 115, U
101/94, und S. 117, U 185/94). Gemäss dem psychiatrischen Teilgutachten im Rahmen der
MEDAS-Begutachtung im Jahr 1996 bestand zwar eine Mitbeteiligung psychischer
Faktoren im Schmerzgeschehen, jedoch keine psychische Erkrankung. Zwar trifft zu, wie
das kantonale Gericht festhält, dass im Bericht des Dr. med. F., Facharzt FMH für
Psychiatrie und Psychotherapie, vom 30. Januar 1997 auf eine Störung mit Krankheitswert
geschlossen wurde, nämlich eine deutliche Depression und Hinweise auf Angstphänomene.
Gleichzeitig hielt Dr. med. F. aber fest, es lasse sich einerseits das typische Syndrom
feststellen, wie es nach Halswirbelsäulenverletzungen und nachfolgend protrahiertem
Verlauf immer wieder gesehen werde, und andererseits sei der Unfall selber noch nicht
verarbeitet und provoziere BGE 138 V 147 S. 152 die genannten psychischen Symptome.
Aufgrund dieser Angaben musste nicht ohne weiteres von einer psychischen Überlagerung
beziehungsweise Verselbstständigung ausgegangen werden. Eine Adäquanzbeurteilung
aufgrund der Kriterien von BGE 117 V 359 war daher zulässig.

E. 3.2.3
Die Vorinstanz stufte den Unfall sodann als mittel an der Grenze zu leicht ein, analog einem
andern vom Bundesgericht entschiedenen Eisenbahnunfall (Urteil 8C_500/2007 vom 16.
Mai 2008 Sachverhalt lit. A und E. 5.3). Dies ist insofern nicht überzeugend, als jener
Unfall lediglich als im mittleren Bereich liegend - und anders als vom kantonalen Gericht
dargestellt nicht an der Grenze zu leicht - qualifiziert wurde. Im Übrigen wurde dieser
Entscheid nach dem Vergleichszeitpunkt gefällt; bis zum Jahr 1998 existierte soweit



ersichtlich kein bundesgerichtliches Präjudiz zu einem Schleudertrauma bei einem
Eisenbahnunfall. Die Elvia konnte sich deshalb bei ihrer Entscheidfindung an kein klares
Präjudiz halten. Es lag daher auf jeden Fall im Rahmen ihres Beurteilungsspielraums, von
einem eigentlichen mittleren Unfall auszugehen.

E. 3.2.4
Bei Anwendung der Kriterien gemäss BGE 117 V 359 und gestützt auf einen Unfall im
mittleren Bereich hielt sich eine Bejahung der Adäquanz innerhalb des
Beurteilungsspielraums (vgl. E. 3.2.1). Im Vordergrund stehen dabei die Kriterien der
ungewöhnlich langen Dauer der ärztlichen Behandlung, der Dauerbeschwerden sowie des
Grades und der Dauer der Arbeitsunfähigkeit. Näherer Betrachtung bedürfte allenfalls auch
das Kriterium der besonders dramatischen Begleitumstände oder der besonderen
Eindrücklichkeit des Unfalls.

E. 3.3
Mit dem Vergleich bzw. der darauf gestützten Verfügung vom 19. Mai 1998 wurden
sodann eine Unklarheit im Sachverhalt, nämlich das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit, und
der Invaliditätsgrad geregelt.

E. 3.3.1
Gemäss MEDAS-Gutachten vom 28. Oktober 1996 lag insbesondere aufgrund der
neuropsychologischen Befunde eine Verminderung der Arbeitsfähigkeit von 40 % vor. In
der Folge stellte sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, die Arbeitsfähigkeit sei
ungenügend abgeklärt; die 40 % bezögen sich isoliert nur auf den neuropsychologischen
Teilaspekt. Vielmehr bestehe eine 100%ige Arbeitsunfähigkeit (Eingabe vom 27. Januar
1997). Mit Schreiben vom 5. Juni 1997 stellte die Elvia fest, eine 60%ige BGE 138 V 147
S. 153 Arbeitsfähigkeit habe sich nicht realisieren lassen, und rechnete das Taggeld auf der
Grundlage einer 50%igen Arbeitsunfähigkeit ab. Im Vorfeld des Vergleichsabschlusses im
März 1998 wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass sie nach wie vor von zwei Ärzten
zu 100 % arbeitsunfähig geschrieben sei. Es habe eine weitere Begutachtung zu erfolgen,
zumal seit der Erstellung des MEDAS-Gutachtens doch schon einige Zeit vergangen sei.
Schliesslich sei beim Einkommensvergleich ein leidensbedingter Abzug zu gewähren.
Sollte sich der Fall weiter hinziehen und weiter Taggeld bezahlt werden - über einen
Zeitraum von fünf Jahren hinaus -, wäre sodann nicht auszuschliessen, dass dereinst von
einem höheren versicherten Verdienst als Grundlage auszugehen wäre; insbesondere im
Verkauf sei die Lohndifferenz zwischen stellvertretender Rayonleiterin (frühere Tätigkeit)
und beispielsweise Filialleiterin doch beträchtlich (Eingabe vom 12. März 1998).

E. 3.3.2
Sollte die von der Versicherten erwähnte mögliche Erhöhung des versicherten Verdienstes
im Fall einer weiteren Verzögerung beim Vergleichsentscheid eine Rolle gespielt haben, so
wäre dies rechtlich unzulässig gewesen, da auch gemäss der bereits bis 1998 geltenden
Rechtsprechung (RKUV 1999 S. 110, U 204/97 E. 3c mit Hinweisen) eine mögliche
berufliche Weiterentwicklung beim versicherten Verdienst nicht zu berücksichtigen war.
Dies hätte aber ohnehin nicht den hier umstrittenen Invaliditätsgrad berührt. Ob der
Beschwerdeführerin, wie sie nunmehr geltend macht, eine Beförderung bevorstand und dies
eine Erhöhung des Valideneinkommens gerechtfertigt hätte (vgl. hiezu folgende, bereits im
Vergleichszeitpunkt bekannt gewesenen Entscheide: BGE 96 V 29 ; RKUV 1993 S. 97, U
110/92 E. 3b), kann offenbleiben. Denn jedenfalls konnte die Elvia nicht ausschliessen, dass



in einem allfälligen Rechtsmittelverfahren eine erneute Begutachtung stattgefunden und
einen höheren Arbeitsunfähigkeitsgrad ergeben hätte sowie dass überdies ein
leidensbedingter Abzug zugestanden worden wäre. Unter Berücksichtigung des mit dem
Vergleich sodann vermiedenen weiteren Aufwands kann daher die Anerkennung eines
Invaliditätsgrades von 80 % aufgrund der damals bestehenden Unsicherheiten als zulässig
erachtet werden. Nicht stichhaltig ist sodann der Einwand der Beschwerdegegnerin, die IV
habe lediglich einen Invaliditätsgrad von 50 % ermittelt, was der Elvia bekannt gewesen sei
und woraus sich ergebe, dass ein Invaliditätsgrad von 80 % offensichtlich falsch gewesen
sei. Der Elvia BGE 138 V 147 S. 154 war nämlich ebenso bekannt, dass gegen die
Invaliditätsbemessung der IV Beschwerde eingereicht worden war, und sie rechnete sogar
damit, dass es im Verfahren vor dem Sozialversicherungsgericht zur Zusprechung einer
ganzen IV-Rente kommen werde (Aktennotiz Elvia vom 18. Mai 1998).

E. 3.4
Insgesamt ergibt sich, dass der Vergleich aufgrund der 1998 bestehenden rechtlichen und
tatsächlichen Unsicherheiten im Rahmen des Beurteilungsspielraums lag. Eine
Wiedererwägung ist daher nicht zulässig.
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